
Änderungsantrag Nr.
TE100 

Beantragt von
Christoph Giesel 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt C: §2 (3) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt C der Satzung den Absatz 3 des §2 
durch folgenden zu ersetzen: 

Die Mitgliedersammlung kann eine abweichende Zusammensetzung des 
Gerichts und deren Art der Wahl beschließen, wobei mindestens drei 
Richter und ein Ersatzrichter gewählt werden müssen. 

Begründung

Es gab bisher Unstimmigkeiten darüber, ob der Ersatzrichter mit den 
anderen Richtern gewählt oder einzeln gewählt wird, wenn die 
Mitgliederversammlung beschlossen hat, dass das Gericht nur aus drei 
Richtern und einem Ersatzrichter bestehen soll. Außerdem gibt diese 
Änderung mehr Freiheit bei der Wahl des Schiedsgericht in den 
Untergliederungen. Dabei bleibt aber die Sicherheit, dass das 
Schiedsgericht nicht zu klein wird. 

Alte Fassung: 

Auf vorhergehenden Beschluss der Mitgliederversammlung kann das 
Gericht auch aus drei Piraten bestehen und mit einem Ersatzrichter 
ergänzt werden. 
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